
KAI\TT0N~ SOLOTHURN GEMEINDE BIBERIST

SPE Z IELLER BEBAUUNGSPLAN “UNTERE NEUMATT“

Zonen dBwiordnun

Die Einwobnergeroeinde Biberist erlässt hiermit auf Grund des
kant~naien Baugesetzes ~ 6, Ziff. 10 und 11, § 7, Ziff. 5 — 8,
folgende Zonen— und Bauordnung für den speziellen Bebauungs
plan “untere Neumatt“.

Der spezielle Bebauungsplan “untere Neumatt“ umfasst ~j~sebiet
das Gebiet, welches im Plan schwarz umrandet ist.

Das Gebiet “untere Neumatt“ wird in folgende ~neintei1uH~
Spezialzone eingeteilt:

~ 1 10—geschossig

Ausnützungsz~ffer 0,73

in der Speziai—Wohnzone sind 1 10—geschossige ~~~al~ohnzone
Bauten gestattet. Die Abmessungen und Stellung der
Bauten sind im Bebauungsplan durch Hausbaulinien fest
gelegt. Die projektierte, unterirdische Einsteilhalle,
sowie die Park— und Absteliplätze mllssen mit der
Ueberbauung erstellt werden.

Die maximale Geschosszalal und Stellung der Bauten G~sszahlund
richten sich nach dem Bebauungsplan. ~~lun der

Bauten.



In der 3oe~Jal~WoImzone mUssen die Gebäude Flachdächer Oaehforu~n~
aufweisen~ A~tika~Gesc]~.osse gelten als Vollgesohoss~ Q,gchaufbaut~ r
Dachau±baud,en sind n~ .r ~Ur Lifibauten~ soweit sie zur
Bedienung des obersten Wohageschosses erforderlich
sind, gestattet~

Längs de~ D ribaches sind ein Grhnstreifen und ein Grünzone und
Spazierweg won je 3,00 m Breite zu erstellen~ ~g~ierwe

In der ~pez i~Wohnzone ist das Erstellen vron nene3 Läden und Ce~nr~
Läden und Kleingewerbe gestattet, sofern deren Ein~
richtungen und Beniitzung leine Belästigung durch Staub,
Rauch, Ausdunstungen, Geräusche und Erschütterung~n
für die Nachbarschaft zur Folge haben~

Ee~ keubauten ist für ausreichende Parkierungs~ Parkplätza und
mögliehke~ t auf Privatgrund abseits der Strassenf1~cre ~
zu sorgen. Dabei gilt als Richmliune, dass auf j~
100 — 250 ~2 Geschossfläche in Wohnhäusern für 1 ~
Austellplatz vorgesehen weiden soil~ Die Einhaltung
dieser Vorschrift ist eis Baubewi1iigungsauflag~ im
Grcndbuch ~u~zumerken

Garagen sind cc anzulegen, dass das Fahrzeug davnr
Plath hat. ohne das Trottoir oder die Fahrbahn in ~
spruch zu nehmen. Die Tiefe dieses Platzes muss
mindostene 5,00 m be~ragen~

Ausfahrten dürfen den Verkehr weder behindern rc ~h ge~
fährien. Dt~ Uebersicht darf wede~. durch ~fianzen
Mauern, Eici riedigungen ne eh andere Aulagen behi nder~
werden~,

Garageausfahrten dürfen nicht mehr als 15 % N~igixng
aufweisen~ Zwischen projektiertem S~rassen— resp~,
Trottoirrand und Ranpenanfaug beträgt der minimale
Abstand 3,00 m0 Die Baubehörde kann Ausnahmen von
dieser Destimmung gestatten, wenn dadurch keine Ver—
kehr~ge i~ährdung entsteht, der Chacakter der Strasse
eine solche Ausnahme rechtiertigt, wobei ue~. Abstand
zwischen pro i~tierten Strassen— reap~ Trottoir~~n d.
und Rsmpenanfsng von 1,00 m nicht uiiterschrti bem wc~‘den
dart~
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Diese Zonen~ ~md Bauordnung tritt nach der Ge~
nehmigung durch den Regierungsrat mit der Pub1i~
kation im A~tsbIatt in Krafts

Von der Gemeindeversasnmlung genehmigt:

Biberist, den

Der Ammann:

Inkrafttreten

Der Gemeindeschrejber:

Vom Reg~erungsrat durch heüf~fl
Besch~uss Nr, ~ genehmigte

Solothurn, den /2 ~ 19
Der S+aatsschreiber:
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